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Von Daniel Quinten 

Den Vorwurf, dass die Regulierung des 
Bankenmarktes undifferenziert alle Ar-
ten von Kreditinstituten und Bankge-
schäften trifft, mag Daniel Quinten 
nicht gelten lassen. Regulatoren haben 
ihre Lieblinge, für die es fühlbare Er-
leichterung gibt, so seine These, und 
das Retailbanking gehört dazu. So 
sorgt das Mittelstandspaket bei Basel 
III für ein niedrigeres Risikogewicht von 
Krediten an mittelständische Unterneh-
men und damit geringere Kapitalanfor-
derungen. Bei der Liquiditätssteuerung 
werden Retaileinlagen bis 100 000 
Euro privilegiert, und beim Bail-In sind 
die Einleger von der Haftung ausge-
nommen. Gleichwohl gilt: Die neue 
Regulierung macht das Bankgeschäft 
teurer.  Red. 

Retailbanking und Regulatorik – was 
kommt auf die Kreditwirtschaft zu? Diese 
Frage ließe sich puristisch mit der einfachen 
Aussage „eine ganze Menge” beantworten. 
Eine solche puristische Herangehensweise 
an das Thema wird der Komplexität der 
Materie jedoch sicherlich nicht gerecht. 
Nicht selten nimmt man im öffentlichen 
Diskurs zum Thema zwei völlig konträre 
Positionen wahr: Es ist noch nichts gesche-
hen. Oder: Die Regulierung ist viel zu hart. 
Daraus abgeleitet lassen sich zwei Be-
hauptungen aufstellen und lässt sich das 
Thema von mehreren Seiten beleuchten: 

Erstens: Es gab und gibt viel Dynamik 
im regulatorischen Umfeld. Dies führt da-
zu, dass Bankgeschäft teurer geworden ist 
als früher – und dies ist auch Folge der 
regulatorischen Maßnahmen. 

Zweitens: Die regulatorischen Maß-
nahmen sind nicht so undifferenziert wie 
man auf den ersten Blick vermuten könnte; 
Regulatoren haben ihre „Lieblinge”, und 
für diese gibt es deutliche und fühlbare 
Erleichterungen. Und das Retailbanking 
gehört eindeutig zu diesen Geschäften. 

Das Regelpaket Basel III

Startschuss für viele derzeitige Regulie-
rungsmaßnahmen war der Gipfel der 
Staats- und Regierungschefs der G20-
Staaten im Jahr 2008. Dort findet sich fol-
gendes Zitat in der Gipfelerklärung. Als 
Randbemerkung: Die Erklärungen der G20-
Chefs sind in diesem Kontext nicht zu ver-
nachlässigen, führen sie doch anschaulich 
vor Augen, dass die Regulierungsprojekte 
nahezu alle auf höchsten politischen Willen 

zurück gehen; dies kommt im öffentlichen 
Diskurs zu dem Thema gelegentlich etwas 
zu kurz. In der Gipfelerklärung des Jahres 
2008 heißt es unter Textziffer 9: „We pledge 
to strengthen our regulatory regimes, pru-
dential oversight, and risk management, 
and ensure that all financial markets, pro-
ducts and participants are regulated or 
subject to oversight, as appropriate to their 
circumstances.” Freie Übersetzung: Wir 
verpflichten uns zu einer härteren Regulie-
rung ohne blinde Flecken. Die nächsten 
Gipfel formulieren dies weiter aus, insbe-
sondere der Gipfel von 2009 in Pittsburgh: 
Textziffer 13: „We commit to developing by 
end-2010 internationally agreed rules to 
improve both the quantity and quality of 
bank capital and to discourage excessive 
leverage.” Sehr frei übersetzt: Wir führen 
Basel III ein.

Basel III wurde Ende des Jahres 2010 weit-
gehend fertiggestellt und ist mittlerweile in 
der EU durch das Paket von CRD IV und 
CRR europäisches Recht geworden. Das 
deutsche Umsetzungsgesetz – das soge-
nannte CRD IV-Umsetzungsgesetz – ist 
ebenfalls fertiggestellt, und die ausführen-
den Rechtsverordnungen, zum Beispiel die 
Solvabilitäts- oder die Millionenkreditverord-
nung, sind kurz vor der Fertigstellung.

Regulierung erhöht die Kosten

Die höheren Kosten für das Bankgeschäft 
kommen über Mengeneffekte und über 

Daniel Quinten war zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung Leiter der Abteilung Bank-
aufsichtsrecht und Internationale Ban-
kenaufsicht bei der Deutschen Bundes-
bank, Frankfurt am Main. 

Zum Autor

Das Retailbanking  
gehört zu den Lieblingen  
der Regulatoren
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qualitative Aspekte der neuen Vorschriften. 
Kernelement des Basel III-Pakets ist, dass 
das Kapitalniveau und die Qualität des 
Kapitals deutlich steigen. Um es an ein-
fachen Zahlen festzumachen: Das Min-
destniveau an hartem Kernkapital – die 
neue Recheneinheit der Solvenzvorschrif-
ten – beträgt unter Hinzurechnung des 
Kapitalerhaltungspuffers sieben Prozent; 
heute sind es implizit (Sydney Press Re-
lease) gerade einmal zwei Prozent. Um 
diesen Prozess für die Kredit- genauso 
wie für die Realwirtschaft praktikabel zu 
halten, hat der Gesetzgeber Übergangs-
zeiträume und Grandfathering-Regeln 
eingeführt.

Es lohnt an dieser Stelle ein Zwischen-
schritt oder ein Seitenblick auf nackte Zah-
len – dieser Blick ist wichtig, denn: Will 
man die Frage beantworten, was auf die 
Kreditwirtschaft zukommt, ist es wichtig zu 
sehen, wo sie steht. 

Deutsche Banken sind für Basel III nicht 
schlecht aufgestellt

Zentral ist die Aussage, dass die deutschen 
Banken nicht schlecht aufgestellt sind auf 
dem Weg zu Basel III, auch wenn noch ein 
Stück des Weges zu gehen ist. Bereits mit 
Stichtag Ende 2012 erfüllen die großen 
Institute die „Vollumsetzungsnorm” von 
sieben Prozent an hartem Kernkapital – 
und das ohne Berücksichtigung der Grand-
fathering- und Übergangsregeln; die klei-
neren Häuser der Gruppe-2-Banken liegen 
sogar sichtbar über der genannten Zielmar-

ke. Zwei weitere Fakten stechen hervor. 
Erstens: Der gute Trend. Die Quote an 
hartem Kernkapital der großen Gruppe-1- 
Häuser lag 2011 noch bei fünf Prozent; 
Mitte 2012 schon bei 5,7 Prozent und 
Ende 2012 bei sieben Prozent. Ursachen-
forschung an dieser Stelle zu betreiben 
würde sicherlich zu weit führen, aber klu-
ges Management, keine schlechte heimat-
liche Konjunktur und die EBA-Rekapitalisie-
rungs übungen sind sicherlich Faktoren, 
die diesen Trend stützen.

Zweitens: Eine Erfüllung im Durchschnitt 
heißt nicht, dass alle Häuser bereits über 
den Berg sind. Einige sind darüber, einige 
aber auch darunter; und summiert man 
den Kapitalbedarf der Häuser, die noch 
unter den sieben Prozent hartes Kernkapi-
tal sind auf, ergibt sich auch heute noch 
ein Bedarf von 15,7 Milliarden Euro. Auch 
im internationalen Vergleich scheint noch 
etwas Nachholbedarf zu bestehen. Zumin-
dest liegen die Durchschnittsquoten in der 
EU und nach den Erhebungen des Baseler 
Ausschusses über denen für deutsche 
Gruppe-1-Banken. Entscheidend für Häu-
ser im internationalen Wettbewerb dürfte 
jedoch sein, sich mit ihrer Vergleichsgrup-
pe zu messen. 

Dass Regulierung Bankgeschäft teurer 
macht zeigt sich nicht nur an den der Men-
ge an Kapital; auch die Kapitalqualität 
hinterlässt Spuren. Insoweit ist es umso 
bemerkenswerter, dass die deutschen Ban-
ken im Durchschnitt bereits mit dem Ni-
veau der Vollumsetzung der CRD IV kom-
patibel sind.

Alleine die Neudefinition des harten Kern-
kapitals – die Härtung des Regulatorischen 
Kapitals mit den 14 Kriterien aus Basel, 
die die EU übernommen hat – kostet große 
Häuser 35 Prozent Kapital gegenüber dem 
Status quo1); bei kleineren Banken sind es 
noch knapp 13 Prozent.

Hinzu kommt, dass die Regulatorik nicht 
nur am Zähler der Quote gearbeitet hat, 
sondern auch am Nenner. Im Ergebnis 
erhöhen sich die RWA – bei gleichen Port-
folien – durch Neukalibrierung oder über-
arbeitet Risikogewichte bei großen Banken 
um knapp 20 Prozent, bei kleineren um 
gut acht Prozent. 

Retailbanking wird von Regulierern  
geschätzt – Beispiel Mittelstandspaket 

Zur zweiten These: Retailbanking wird von 
Regulierern geschätzt. Die Regulierung 
geht weit über die oben geschilderten Ka-
pitalquoten und neue Abzugsregeln hin-
aus. 

Prominenter Beleg ist das Mittelstandspa-
ket aus Basel II. Dieses Mittelstandspaket 
haben seinerzeit Anfang der 2000er Jahre 
die Vertreter von Bundesbank und BaFin 
im Baseler Ausschuss gegen viele Wider-
stände durchgesetzt. Und das nicht, weil 
sie Lobbyarbeit betreiben wollten, sondern 
weil sie überzeugt waren, dass das gerin-
gere Risiko aus Bank-Geschäften mit Pri-
vatpersonen und kleineren Unternehmen 
dies rechtfertigt. 

Forderungen (aus Sicht einer Bank) ge-
genüber Privatpersonen erhalten ein Risi-
kogewicht von 75 Prozent – und damit ein 
Viertel niedriger als Forderungen gegen-
über einem normalen, durchschnittlich 
gerateten Unternehmen. Forderungen aus 
einem Kredit, der mit einer Immobilie be-
sichert ist, erhalten sogar nur ein Risiko-
gewicht von 35 Prozent. In auf internen 
Ratings basierenden Ansätzen haben sol-
che Forderungen eine andere, flachere 
Risikogewichtsfunktion – auch hier ist die 
Kapitalersparnis nennenswert: Bei allen 

Kapitalquoten Liquidität

Hartes 
Kernkapital 
(Aktuell)

Hartes 
Kernkapital 
(Basel III)

Kernkapital 
(Aktuell)

Kernkapital 
(Basel III)

LCR NSRF Leverage 
Ratio

Gruppe 1 12,9 7,0 13,7 7,0 99,3 92,4 1,9

Gruppe 2 11,1 8,9 12,3 9,3 114,9 92,0 3,2

– große 
Institute 12,2 9,7 13,4 10,1 106,7 86,4 3,4

– kleine 
Institute 8,8 7,3 10,1 7,5 127,8 106,3 2,9

Abbildung 1: Vorläufige Ergebnisse des Basel III-Monitoring unter der Annahme der 
vollständigen Umsetzung von Basel III, deutsche Institute (Angaben in Prozent)
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Schwierigkeiten, die ein Durchschnitt im 
IRBA-Kontext hat, sollte sie bei kleineren 
und mittelständischen Unternehmen auch 
etwa 30 Prozent betragen. 

Das Erleichterungspaket aus der CRR

Diese relativen Erleichterungen aus Basel 
II bleiben auch in der Basel-III-Welt erhal-
ten; gleichwohl gibt es den „Niveau-Effekt” 
in Basel III, dadurch dass das Kapitalni-
veau (zum Beispiel durch den Kapitaler-
haltungspuffer) insgesamt steigt. Um die-
sen auszugleichen, hat der europäische 
Gesetzgeber beschlossen – verkürzt for-
muliert – die Risikogewichte für Kredite an 
KMUs mit drei Viertel (um genau zu sein: 
0,7619 = 8/10,5) zu multiplizieren; damit 
wird der Niveaueffekt durch den Kapitaler-
haltungspuffer neutralisiert. 

Zwei Anmerkungen an dieser Stelle: 

Erstens: Dies ist eine Sonderregel für 
kleine und mittlere Unternehmen, nicht für 
das klassische Retailgeschäft mit natür-
lichen Personen. Allerdings hat der Ge-

setzgeber der Kommission aufgetragen, 
Anfang 2017 einen Report vorzulegen, 
der der Auswirkungen der CRR-Regeln auf 
die Kreditvergabe an kleine und mittlere 
Unternehmen und das Retailgeschäft un-
tersucht. Somit ist auch das Retailge-
schäft wieder im Bereich dieser Diskus-
sion.

Zweitens: Dieser KMU-Faktor gleicht 
den Niveaueffekt des Kapitalerhaltungs-
puffers aus. Dieser Puffer wird jedoch erst 
beginnend mit dem Jahr 2017 eingeführt 
und ist erst ab 2019 in voller Höhe wirk-
sam. Somit ist die Kapitalerleichterung 
durch den Faktor sogar noch deutlich 
höher. 

Das Retailgeschäft in der  
Liquiditätsregulierung

Neben der Neudefinition von Kapital ist 
eine weltweit harmonisierte Liquiditätsre-
gulierung eine Neuerung in Basel III. Die 
Liquidity Coverage Ratio verlangt im 
Grundsatz, dass ein Institut genügend  
liquide Mittel hat, um die Nettoliquiditäts-

abflüsse für mindestens einen Monat auch 
unter Stressbedingungen ohne öffentliche 
Hilfen decken zu können. Die Definition 
von Stressbedingungen hat – auch wenn 
sie auf Erfahrungen der Vergangenheit be-
ruht – subjektive Elemente, denn sie setzt 
voraus, dass erwartete Abflussannahmen 
für bestimmte Passiva unterstellt werden. 
Die typischen Retailprodukte kommen da-
bei sehr gut weg; für Einlagen wird gerade 
einmal ein Abfluss zwischen null und zehn 
Prozent unterstellt. Daneben enthält die 
CRR in Artikel 421 Absatz 3 noch eine 
Bitte an die EBA, eine Leitlinie zu entwi-
ckeln, unter welchen Voraussetzungen 
noch weitere Subkategorien mit eventuell 
höheren Abflussannahmen gebildet wer-
den können. Die EBA konsultiert diese 
Guideline aktuell (Termin war der 1. Okto-
ber 2013). Die Leitlinie versucht, Risiko-
faktoren zu identifizieren, die einen Abfluss 
wahrscheinlicher machen; dazu gehören, 
zum Beispiel:

Einlagen von Kunden mit Wohnsitz im 
Ausland: Hier sagen die Erfahrungen, dass 
diese Gelder im Zweifel schneller abfließen 
als Einlagen von heimischen Kunden.

Einlagen in Fremdwährung

oder Einlagen mit hohen (100 000 
Euro) oder sehr hohen Volumina (500 000 
Euro). 

Es gibt weitere Faktoren, und der Gedanke 
ist, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ab-
flusses höher ist, wenn mehrere Faktoren 
gleichzeitig auf eine Einlage zutreffen. 
Dann sollte die Abflussannahme über die 
genannten null bis zehn Prozent hinaus 
gehen. Für Deutschland sollte jedoch die 
überwiegende Masse der Retailanlagen in 
das Null-bis-zehn-Prozent-Körbchen fallen. 

Retaileinlagen privilegiert

Im direkten Vergleich mit anderen Passiva 
von Banken werden die Retaileinlagen da-
mit in der Liquiditätsregulierung privile-
giert:

Forderung besteht gegenüber

❙ einer Privatperson oder
❙ einem kleinen/mittelständischen

Unternehmen (KMU)

❙ Forderungsvolumen < 1 Million Euro 

❙ Portfolio ist hinreichend 
diversifiziert und granular
(nationale Definition der Anforderungen)  

❙ Risikogewichtfunktion für „anderes 
Privatkundengeschäft”

Kreditrisiko-Standardansatz IRB-Ansatz

❙ Risikogewichte in Abhängigkeit 
von der Unternehmensgröße

❙ Risikogewichtskurve für 
Unternehmen, aber:

❙ maximale Eigenkapitalerleichterung 
von 20 Prozent

❙ durchschnittliche Eigenkapital-
erleichterung von zehn Prozent

mittlere KMU (bis 50 Million Umsatz)

❙ Risikogewichtkurve für Unternehmen

große KMU (über 50 Millionen Umsatz)  

kleine KMU (< 1 Million Euro Kredit)

❙ Eigenmittelanforderung für das Kreditrisiko von Forderungen an KMU werden mit dem 
Faktor 0,7619 (8/10,5) multipliziert

❙ Voraussetzung: Gesamtschulden des KMU < 1,5 Millionen Euro

Artikel 501 CRR

(� Neutralisierung des Kapitalerhaltungspuffers)

Abbildung 2: KMU-Kredite: Das „Mittelstandspaket” aus Basel II
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Maximale Einlagenhöhe von einer Million Euro (Art. 411 Abs. 2 CRR) 

Abrufrate in Prozent

Stabile Einlagen (Art. 421 Abs. 1 CRR)

• Einlagensicherung gemäß RL 94/19/EG

                        und

• etablierte Geschäftsbeziehung oder
Zahlungsverkehrskonto

mindestens 5

Weniger stabile Einlagen
• alle nicht unter Abs. 1 

erfasste Einlagen 
< 30 Tage

Art. 421 Abs. 2 CRR mindestens 10

+ drei Zusatzkategorien*)

für Einlagen mit höheren
Risiken (konkrete
Abrufraten noch offen)  

x

y

z

Termineinlagen > 30 Tage (Art. 421 Abs. 5 CRR) 

• kein Recht des Einlegers auf vorzeitige Abhebung

                  oder

• hohe Vorfälligkeitsgebühr

kein Abfluss
anzurechnen 

*) EBA-Konsultationspapier vom 1. August 2013 zu Leitlinien für die Behandlung von Privatkundeneinlagen gemäß Art. 421 Abs. 3 CRR

Abbildung 3: Retailgeschäft in der Liquidity Coverage Ratio (LCR)  
(Annahme hoher Stabilität von Privatkunden- und KMU-Einlagen)

Als Abflussrate einer Verbindlichkeit 
einer Bank gegenüber einem Unternehmen 
wird 40 Prozent angenommen, oder 
20 Prozent, wenn sie einlagengesichert ist. 

Die Abflussannahme aus einer Ver-
bindlichkeit, die aus einem Repo resultiert, 
kann unter Umständen 100 Prozent betra-
gen, wenn das Repo mit Vermögenswerten 
besichert ist, die als nicht liquide eingestuft 
sind. 

Nettozahlungsabflüsse aus Derivaten 
werden ebenfalls voll angerechnet.

Bail-In: Retaileinleger weitgehend  
ausgenommen

Einer der Hauptstreitpunkte im Europäi-
schen ECOFIN-Rat vor der Sommerpause 
war die sogenannte Bank Recovery and 
Resolution Directive (BRRD). Der Gedanke 
hierzu kommt ebenfalls von den G20-
Staats- und Regierungschefs. In der Gip-
felerklärung von Seoul 2010 (Textziffer 21) 
heißt es: „We are committed to design and 
implement a system where we have the 
powers and tools to restructure or resolve 
all types of financial institutions in crisis, 
without taxpayers ultimately bearing the 

burden.” In der Kurzform: Abwicklung von 
Banken ohne Einsatz von Steuergeldern.

Aus diesem Auftrag der G20-Chefs sind 
die sogenannten FSB key attributes of Ef-
fective Resolution Regimes for Financial 
Institutions geworden und in der EU die 
Bank Recovery and Resolution Directive 
(BRRD). Die BRRD kennt mehrere Instru-
mente, mit deren Hilfe das von den G20- 
Chefs formulierte Ziel erreicht werden soll. 
Dort finden sich Tools wie „asset segrega-
tion”, „Brückenbanktool” oder „Sale of 
business”. Das umstrittenste Instrument 
war das „Bail-in”-Instrument.

Das Grundkonzept hinter Bail-In ist beste-
chend einfach: Die G20 fordern, dass man 
zukünftig eine Bank abwickeln können 
muss, ohne Steuergeld einzusetzen. Da 
die Schließung einer Bank typischerweise 
aber mit Kosten und Verlusten verbunden 
ist, muss man die Haftungsmasse, nicht 
nur im going concern (das ist Basel III/die 
CRR), sondern auch im gone-concern-Fall 
erhöhen und im Zweifel die Gläubiger einer 
Bank zur Kasse bitten, bevor der Steuer-
zahler eingreifen muss.

Der ECOFIN Rat hat sich vor dem Sommer 
auf eine komplexe und vielschichtige Haf-

tungskaskade geeinigt. Klar und unbestrit-
ten war, dass die eigentlichen Eigenkapi-
talgeber als erstes haften. Wichtig ist aber 
eher das Ende der Haftungskaskade:

Gesicherte Einleger, also zum Beispiel Re-
taileinleger mit Volumina unter 100 000 
Euro sind komplett vom Bail-In ausge-
nommen und müssen somit den Bail-In-
Fall nicht fürchten. An ihrer Stelle muss 
das Sicherungssystem einen gewissen, im 
jeweiligen Einzelfall zu errechnenden Bei-
trag leisten. Auch wenn der Beitrag der 
Einlagensicherung jeweils im Einzelfall zu 
berechnen ist, er wird jedoch nie höher 
sein. Als das was die Einlagensicherung 
in der „normalen” Insolvenz der Bank hät-
te auszahlen müssen. Einleger mit Volu-
mina größer als 100 000 Euro sind zwar 
nicht ausgenommen, stehen aber ganz 
am Ende der Haftungskette. 

Zudem wird das Ende der Haftungskette 
noch durch eine zusätzliche Vorkehrung 
der Bank Recovery and Resolution Direc-
tive geschützt: Diese Richtlinie errichtet als 
letzte Verteidigungslinie einen Abwick-
lungsfonds, der von der Kreditwirtschaft 
gespeist wird und im Sinne einer Solidar-
gemeinschaft für Abwicklungskosten auf-
kommt, die die Eigen- und Fremdkapital-
geber des strauchelnden Instituts nicht 
stemmen können. Dieser Fonds darf dann 
einspringen, wenn acht Prozent oder mehr 
der Bilanzsumme eines Instituts eingebailt 
worden sind. Untersuchungen zeigen, 
dass die Einlagen von Retailkunden und 
kleinen und mittleren Unternehmen weit 
jenseits dieser Acht-Prozent-Hürde liegen.
Auch im Kontext von Abwicklung und Sa-
nierung erhält das Retailgeschäft somit 
einige Vergünstigungen.

Retailbanken vom Trennbanken-Gesetz 
nicht erfasst

Die Debatte um das sogenannte Trennban-
ken-Gesetz oder den Liikanen-Report wird 
intensiv geführt. Die Nomenklatur ist an 
dieser Stelle nicht ganz trennscharf: Es geht 
bei allen diesen Initiativen – heißen sie 

Um sich dem veränderten Kunden  und 
Informationsverhalten anzupassen, kann 
interaktive Tabletberatung helfen, Ver-
triebsgespräche vorbereitet und gezielter 
zu führen. Dabei werden Finanzen emo-
tional verpackt und greifbar. Sie setzen 
dort an, wo es vielen herkömmlichen Pro-
grammen bisher fehlt: Bei der Entschei-
dungsfindung und Lösungsvorbereitung.

Ein Tablet allein macht noch keine Bera-
tung. Aber es kann unterstützen und den 
Kunden in einer Form einbeziehen, wie es 
mit herkömmlicher Beratung per PC nicht 
möglich ist. Die gängigen Beratungspro-
gramme dienen vor allem dem Vertrieb 
konkreter Produkte und lassen dabei au-
ßen vor, dass verkaufspsychologisch die 
Entscheidungsfindung und die Lösungs-
vorbereitung maßgeblich sind. Und das  
in viel stärkerem Maße bei modernen  
Kunden.

Die Bankkunden von heute haben sich an 
interaktive Kommunikationsformen über 
die neuen und sozialen Medien gewöhnt, 
sind kritischer und möchten stärker einbe-
zogen werden. Sichtbar wird dies auch im 
Kundenverhalten, das sich im Laufe der 
Jahre zunehmend ändert. In vielen Fällen 
führt nun der erste Schritt ins Web, um 
Leistungen verschiedener Anbieter zu ver-
gleichen. In der Filiale erscheint der Kunde 

kritischer, hat weniger Zeit, aber viele Fra-
gen und ist oftmals von der Informations-
flut überwältigt. Dort steht er einem Berater 
gegenüber, der aus hunderten Einzelpro-
dukten exakt das Lösungspaket schnüren 
soll, das der Lebenssituation und den ak-
tuellen Bedürfnissen des Kunden ent-
spricht. In dieser Zwickmühle sind über-
forderte Berater und unzufriedene Kunden 
vorprogrammiert. 

Aber wie sollen Sie Kunden unter diesen 
Bedingungen überhaupt in kurzer Zeit für 
ein Beratungsgespräch gewinnen? Und 
wie kann es Ihnen gelingen, die Effizienz 
der Beratungsprozesse zu steigern, die 
Kosten zu senken und gleichzeitig Moder-
nität zu demonstrieren? Können komplexe 
Finanzthemen anders und lebensnah und 
dennoch rechtssicher präsentiert werden 
und so den neuen Kundenforderungen 
gerecht werden?

Die Lösung sind einfach bedienbare,  
regelbasierte Beratungslösungen wie die 
ELAXY Umfassende Schnellberatung der 
Software- und Finanzexperten von ELAXY. 
Die Lösungen, die für das Tablet konzipiert 
sind, helfen Beratern dabei, maßgeschnei-
derte Lösungen für existenzielle Entschei-
dungen wie die Altersvorsorge oder die 
Absicherung der Familie zu entwickeln – 
interaktiv, im Dialog mit dem Kunden und 
in nur 30 Minuten. 

Die interaktive Beratung liefert in kürzester 
Zeit konkrete, automatisierte Handlungs-
empfehlungen, erklärt Finanzthemen, er-
zeugt Handlungsbedarf, nimmt die Ein-
wandbehandlung vorweg und steigert so 
die Kundenzufriedenheit, Kundenbindung 
und Effizienz in der Beratung. Dank intel-

ligenter Regelsysteme gelingt dies über 
viele Themenfelder hinweg. Und die 
schlanken Tabletlösungen ermöglichen so 
eine moderne, interaktive und zeitgemäße 
Ansprache des Kunden und bilden die  
Ergänzung zu bisherigen Bank- und  
Beratungsprogrammen. Die modernen 
Tabletgeräte sind dabei flexibler als die  
gängigen Beratungstische und lassen sich 
einfach in das jeweilige Filialkonzept  
integrieren, oder im mobilen Vertrieb  
ein setzen. Hier ermöglichen sie statt  
Papier, Prospekten oder den klassischen 
Finanzberatungs programmen eine emotio-
nale Ansprache von Finanzthemen. So 
kann Vertrauen gewonnen werden, Kauf-
reue reduziert und das schwierige Thema 
Finanzen ganz anschaulich und praktisch 
dargestellt werden. 

Der moderne Kunde von heute fühlt sich 
in die Beratung einbezogen und wird zum 
Mitmachen eingeladen. Den Prinzipien, 
die er aus dem Web und Social Media 
bereits kennt, folgend.

Die Vorteile:

P Eine höhere Motivation zur Beschäfti-
gung mit Finanzthemen durch spiele-
rischen, emotionalen Ansatz

P Konkrete, themenübergreifende Hand-
lungsempfehlungen und Lösungsvor-
schläge für existenzielle Finanzfragen 
auf Basis der persönlichen Lebenssitu-
ation

P Mehr Sicherheit im Beratungsprozess 
durch regelbasierte Finanzschnellana-
lyse mit automatisierten Ergebnissen

P Leichte und verständliche Aufbereitung 
der Themen, greifbar auf dem Tablet PC 

„Die Kunden von heute suchen keine 
Produkte, sondern Lösungen für existen-
zielle Lebensentscheidungen und möch-
ten verstehen und einbezogen werden. 
Deshalb muss Software Produkte in The-
menwelten übersetzen und nur das an-
bieten, was in die jeweilige Lebenssitu-
ation passt. Automatisiert natürlich. Und 
so attraktiv und verständlich, dass der 
Kunde jeden Schritt mitverfolgen kann.”

Beratung für den modernen Kunden:  
Neue Wege mit interaktiver Tabletberatung

Advertorial

Die Einsatzszenarien sind vielfältig. Ob am Schalter 
mit modernen Surface- oder hybriden Geräten oder 
als Ergänzung zum klassischen Bankarbeitsplatz.

Entscheidungsnotwendigkeit sehen und Lösungs-
bereitschaft entwickeln sind die entscheidenden 
Vertriebsschritte bevor mit der Lösungsfindung 
und -akzeptanz begonnen werden kann. Hier 
setzt die interaktive Tabletberatung an.
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Perspektiven im Retailbanking

Dodd-Franck in den USA, Liikanen-Report 
bei der EU, Vickers-Report in Großbritan-
nien oder Gesetz zur Abschirmung von 
Risiken in Deutschland nicht um ein Trenn-
bankengesetz im Sinne des Glass-Steagal 
Acts; es geht viel mehr darum, innerhalb 
eines Universalbankkonzerns bestimmte 
– und hier unterscheiden sich die aufgelis-
teten Initiativen – Geschäftsbereiche in eine 
halbwegs getrennte Einheit abzuspalten. 
Nach dem deutschen Gesetz gibt es hier-
bei zwei Schwellenwerte:

Das Institut muss mindestens 100 
Milliarden Euro an typischen Handelsakti-
vitäten haben; oder

diese typischen Handelsaktivitäten 
müssen mindestens 20 Prozent der Bi-
lanzsumme betragen. In diesem Fall muss 
die Bilanzsumme zusätzlich mindestens 
90 Milliarden Euro erreichen.

Durch diese Schwellenwerte im deutschen 
Gesetz werden die typischen Retailbanken 
vom Gesetz gar nicht erfasst.

Die Idee hinter den verschieden Initiativen 
ist ähnlich: Innerhalb eines Bankkonzerns 
sollen riskantere und weniger riskante Un-
tereinheiten geschaffen werden. Wenn nun 
die Schieflage des gesamten Konzerns 

durch schlagend gewordene Risiken aus 
dem riskanteren Teil droht, so schlägt man 
mit einem solchen System zwei Fliegen 
mit einer Klappe: 

Zum einen ist die Abwicklung einer 
quasi mit einer Sollbruchstelle versehen 
Einheit leichter möglich – so zumindest die 
Theorie. 

Zum anderen ist es – und hier sind 
sich die verschiedenen Initiativen alle einig 
– wichtig, das Retailgeschäft und das Kre-
ditgeschäft besonders zu schützen. Der 
Vickers-Report in Großbritannien sieht da-
her sogar vor, die Einheit, in der diese 
Geschäfte angesiedelt sind, besonders zu 
„umzäunen” („ring fence”). 

Ein Zitat aus der entsprechenden deut-
schen Gesetzesbegründung: „Die Abtren-
nung riskanter Geschäfte von solchen mit 
Kunden kann die Solvenz der Institute und 
eine nachhaltige Stabilisierung der Finanz-
märkte sichern. Wenn sich die Risiken aus 
den abzutrennenden Geschäften realisie-
ren, wirkt sich das nicht unmittelbar auf 
das Einlagengeschäft mit Kunden aus. 
Einlagen von Bürgern sollen nicht länger 
dazu genutzt werden können, spekulative 
Hochrisikostrategien auf eigene Rechnung 
ohne die unter Marktbedingungen ange-

messene Risikoprämie auf Fremdkapital zu 
finanzieren.” – ein klares Bekenntnis pro 
Retailbanking.

Fazit: Regulatoren differenzieren

Es ist unbestritten, dass auf die Kreditwirt-
schaft viele regulatorische Maßnahmen 
zukommen. Dies ist eine notwendige und 
sinnvolle Konsequenz und Folge aus einer 
weltweiten Finanzkrisen, die viel Geld ge-
kostet hat und viel öffentliche Aufmerksam-
keit erregte. Zu pauschal wird jedoch oft 
behauptet, dass die Regulierung undifferen-
ziert alle Arten von Kreditinstituten und 
Bankgeschäften trifft. Regulatoren und Ge-
setzgeber haben ein gehöriges Maß an 
Differenzierung gezeigt und regulieren Ge-
schäfte, die sie als besonders risikobehaftet 
ansehen, streng. Geschäfte, denen ein über-
schaubares Maß an Risiko anhaftet, haben 
dagegen in vielen Regulierungsinitiativen 
sicht- und fühlbare Erleichterungen erhalten. 

Fußnote
1) Sind in der Hauptsache die neuen Abzugsregeln (latente 
Steuern; Beteiligungen an anderen Banken); zum Teil aber 
auch „Definitionsfragen”, zum Beispiel stille Einlagen, deren 
Kriterien so ausgestaltet sind, dass sie nicht anerkennungsfä-
hig sind. 

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag des 
Autors auf dem Privatkundenforum 2013.
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Abbildung 5: Bail-In als Abwicklungsinstrument (Mögliche „Haftungskaskade”)




